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PROTOKOLL 

 

 

 

über die am Dienstag, den 1. Juli 2014, von 18.00 Uhr bis 21.50 Uhr im Sitzungszimmer des 

Kommunalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

 

40. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 

 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Mag. Helga 

Embacher, Alois Foidl, August Golser, Johann Grander, Christine 

Gschnaller, Andrea Hauser, Mag. Leo Hofinger, Renate Kammerlan-

der (ab 18.05 Uhr), Manfred Kecht, Doris Reiter, Leo Resch, Robert 

Steger, Robert Wurzenrainer, Mag. Petra Zekl, Dr. Georg Zimmer-

mann 

 

Entschuldigt: Ing. Manfred Keuschnigg (Ersatz: Doris Reiter), Peter Wallner (Er-

satz: Mag. Petra Zekl [das Ersatzmitglied Josef Dessl konnte nicht er-

reicht werden]), Heribert Mariacher (Ersatz: Robert Wurzenrainer 

[entschuldigt auch das Ersatzmitglied Josef Schwenter]) 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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T A G E S O R D N U N G 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

o  „Panorama-Badewelt“: 

 Vorstellung der Ergebnisse der Bestands- und Bedarfsanalyse (Mag. (FH) Mar-

tin Mayerhofer, Kohl & Partner Österreich) 

 Vorstellung des Gutachtens zum technischen Zustand und zur Optimierung des 

laufenden Betriebs (Mag. Ulrich Mayerhofer, IKB) 

o Präsentation „Waldrunde Hilscherpark“ 

o Information: Zustand von zwei Ahornbäumen beim Gemeindeparkplatz 

o FRIEDEN Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss von Verträgen beim Recyclinghof 

2) Genehmigung von Abweichungen gegenüber dem Jahresvoranschlag und von in die-

sem Zusammenhang erforderlichen Kontotransfers  

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) BAUAUSSCHUSS 

1) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 3466/2 (Edeltraud und Hel-

muth Eder) 

2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 3466/2 und Teil des Gst. 3463/6 

(Edeltraud und Helmuth Eder) 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2175 (Renate und Daniel Rüdisser) 

b) Gst. .1229, 1847/1 und 1847/3 (Dr. Bernd Jacob) 

c) Gst. 205/1 (FRIEDEN Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft) 

d) Gst. .10, .12, 28, 30/1, 31, 5619/1 und 5622 („St. Johann Mitte“) – Erlassungs-

beschluss 
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2) FINANZAUSSCHUSS 

1) Aufnahme eines Darlehens in Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „BA 09“ (Ka-

nalisierungsarbeiten) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

 

 

 

 

I. BERICHTE DES BÜRGERMEISTERS 

 

Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

o „Panorama-Badewelt“: 

 Vorstellung der Ergebnisse der Bestands- und Bedarfsanalyse (Mag. (FH) Mar-

tin Mayerhofer, Kohl & Partner Österreich) 

 Vorstellung des Gutachtens zum technischen Zustand und zur Optimierung des 

laufenden Betriebs (Mag. Ulrich Mayerhofer, IKB) 

 

Mag. (FH) Martin Mayerhofer und Mag. Ulrich Mayerhofer berichten über die Er-

gebnisse ihrer Untersuchungen zur „Panorama-Badewelt“. Ein Auszug aus dem 

Vortrag von Mag. Ulrich Mayerhofer ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A 

angeschlossen. 

 

Renate Kammerlander kommt um 18.05 Uhr zur Gemeinderatssitzung. Es sind 19 

Gemeinderäte anwesend. 

 

Mag. Helga Embacher weist nach Abschluss der „kompakte[n] Präsentation“ darauf 

hin, dass auch der zweite Gesellschafter der „Panorama-Badewelt“, das ist der Tou-

rismusverband, in die Entscheidung miteinbezogen werden müsse. Der Bürger-

meister antwortet, er werde eine entsprechende „Einladung“ aussprechen. Generell 

misst der Bürgermeister der weiteren Entwicklung der „Panorama-Badewelt“ höchs-

te Priorität („Priorität A“) bei. Der Gesellschafter Tourismusverband werde gleich-

falls zu einer Entscheidung kommen müssen. 
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Beschluss (19:0): 

 

Der „Beirat“ der „Panorama-Badewelt“ wird beauftragt, mithilfe geeigneter Expertise 

zügig an der weiteren Entwicklung der „Panorama-Badewelt“ zu arbeiten. 

 

o Präsentation „Waldrunde Hilscherpark“ 

 

Anton Rieser berichtet anhand einer .pdf-Datei, welche an die Wand des Sitzungs-

zimmers projiziert wird, über die sogenannte „Waldrunde Hilscherpark“. Die be-

zeichnete Datei ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage B angehängt. 

 

o Information: Zustand von zwei Ahornbäumen beim Gemeindeparkplatz 

 

Walter Noggler berichtet über den Zustand der zwei Ahornbäume beim Gemeinde-

parkplatz, welche sich zu „Sorgenkinder[n]“ entwickelt hätten. Er empfehle deshalb 

im Herbst 2014 deren Entfernung und anschließenden Ersatz. Der Gemeinderat 

zeigt sich mit dieser Vorgangsweise einhellig einverstanden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die zwei Ahornbäume beim Gemeindeparkplatz sind im Herbst 2014 zu entfernen 

und anschließend zu ersetzen. 

 

o FRIEDEN Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft 

 

Dr. Dietmar Härting und Dipl.-Ing. Oswald Hundegger erläutern ein bevorstehendes 

Projekt von FRIEDEN Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft am  

Mitterndorferweg. 

 

Ein Auszug aus der Präsentation von Dipl.-Ing. Hundegger ist diesem Gemeinde-

ratsprotokoll als Anlage C angehängt. 
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II. ANTRÄGE DES BÜRGERMEISTERS UND DES GEMEINDEVORSTANDES 

 

1) Abschluss von Verträgen beim Recyclinghof 

 

Der Amtsleiter erläutert die abzuschließenden Bestandsverträge mit nunmehr zwei Un-

termieterinnen beim Recyclinghof. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Untermietvertrags mit der DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & 

Co. KG. (FN 19873a) laut Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Untermietvertrags mit der DAWI WINKLER KANALSERVICE 

GMBH (FN 310039s) laut Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Genehmigung von Abweichungen gegenüber dem Jahresvoranschlag und von in die-

sem Zusammenhang erforderlichen Kontotransfers  

 

Dr. Georg Zimmermann teilt mit, im Finanzausschuss habe sich die Meinung durchge-

setzt, dem Gemeinderat die Abweichungen gegenüber dem Jahresvoranschlag viertel-

jährlich zur Genehmigung vorzulegen, beginnend jeweils ab dem zweiten Quartal eines 

Jahres. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die sich zum 30. Juni 2014 ergebenden Abweichungen gegenüber dem Jahresvoran-

schlag (Mehreinnahmen gegenüber dem Jahresvoranschlag: EUR 1.171.814,31, 

Mehrausgaben gegenüber dem Jahresvoranschlag: EUR 592.142,25) und in diesem 

Zusammenhang erforderlichen Kontotransfers werden genehmigt. 

 

Der Gemeinderat nimmt das vorläufige Rechnungsergebnis zum 30. Juni 2014 von 

EUR 349.842,06 zur Kenntnis. 
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III. BERICHTE UND ANTRÄGE DER AUSSCHÜSSE 

 

1) BAUAUSSCHUSS 

1) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 3466/2 (Edeltraud und Hel-

muth Eder) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungs-

zimmers projiziert werden. 

 

Geschwächte Baubehörde. Vor dem Hintergrund des rechtskräftig abgeschlosse-

nen Abbruchverfahrens betont der Bauamtsleiter, dass im vorliegenden Fall eine 

Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts (und des Flächenwidmungsplans) 

die Autorität der Baubehörde schwächt. 

 

Beschluss (13:6): [eine Ablehnung in Form der Enthaltung] 

 

Beim Gst. 3466/2 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen Raumordnungskon-

zepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende Son-

dernutzung mit folgenden Festlegungen: Index S 27 „Gartenhaus“ mit der 

Zeitstufe 1 und der Dichtestufe 1 gemäß dem Verordnungstext zum örtlichen 

Raumordnungskonzept 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 

hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt 

vier Wochen. 
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2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 3466/2 und Teil des Gst. 3463/6 

(Edeltraud und Helmuth Eder) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungs-

zimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (13:6): [eine Ablehnung in Form der Enthaltung] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 3466/2 und eines Teils des Gst. 3463/6 von Freiland 

und Wohngebiet in Sonderfläche „Gartenhaus“ gemäß § 43 Abs 1 lit a 

TROG 2011 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 

hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt 

vier Wochen. 

 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2175 (Renate und Daniel Rüdisser) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 
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Beschluss (18:1): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2175 des Dr. Erich Ortner vom 

17. Juni 2014 („Rüdisser“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 

aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 

2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach  

§ 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss über die 

Erlassung des Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur 

rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle 

abgegeben wurde. 

 

b) Gst. .1229, 1847/1 und 1847/3 (Dr. Bernd Jacob) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [ein Gemeinderat stimmt nicht mit] 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. .1229 und für Teile der  

Gst. 1847/1 und 1847/3 des Dr. Erich Ortner vom 13. Mai 2014 („Dr. Ja-

cob/Winkl“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die 

Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit 

der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster 

Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des 

Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 

innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum 

Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

c) Gst. 205/1 (FRIEDEN Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 
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Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 205/1 des Dr. Erich Ortner vom 

11. Juni 2014 („BV Frieden Mitterndorferweg“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster 

Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß  

§ 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der 

Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans; dieser Beschluss wird 

jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

d) Gst. .10, .12, 28, 30/1, 31, 5619/1 und 5622 („St. Johann Mitte“) – Erlassungs-

beschluss 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:1): 

 

Der bereits aufgelegte Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. .10, .12, 28, 

30/1, 31, 5619/1 und 5622 des Dr. Erich Ortner vom 6. November 2013 („Klaus-

nerparkplatz“) wird gemäß § 66 TROG 2011 erlassen. 

 

2) FINANZAUSSCHUSS 

1) Aufnahme eines Darlehens in Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „BA 09“ (Ka-

nalisierungsarbeiten) 

 

Beschluss (19:0): 

 

In Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „BA 09“ (Kanalisierungsarbeiten) soll ein 

(weiterer – dritter) „Kredit“ (§ 30 Abs 1 lit o TGO 2001) von EUR 800.000,00 aufge-

nommen werden. Der Finanzverwalter der Marktgemeinde St. Johann in Tirol wird 

in Zusammenhang mit der Aufnahme dieses Darlehens ermächtigt, die Zuschlags-

entscheidung an den Bestbieter zu übermitteln. Der Zuschlag darf bei sonstiger ab-



682 
 

soluter Nichtigkeit nicht innerhalb einer Stillhaltefrist von sieben Tagen erteilt wer-

den (§ 132 Abs 1 Bundesvergabegesetz 2006). Der Finanzverwalter der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol wird des Weiteren ermächtigt, nach Ablauf der Stillhalte-

frist den Zuschlag an den Bestbieter zu erteilen. Der Gemeinderat nimmt zur 

Kenntnis, dass der Abschluss eines Darlehensvertrages der aufsichtsbehördlichen 

Genehmigung bedarf (§ 123 Abs 1 lit a TGO 2001). 

AOH 851009+3469 

 

IV. ANTRÄGE, ANFRAGEN UND ALLFÄLLIGES 

 

„Regionalität“. Johann Grander erkundigt sich, warum die Ortswärme St. Johann in Tirol 

GmbH die Zusammenarbeit mit ihrem in St. Johann in Tirol ansässigen Steuerberater be-

endet und stattdessen eine Kitzbüheler Kanzlei beauftragt habe (obwohl es weitere Steu-

erberatungskanzleien mit Sitz in St. Johann in Tirol gebe). Der Bürgermeister antwortet, bei 

der Entscheidung zum Wechsel habe der Standort der Kanzlei keine Rolle gespielt. Es 

handle sich hier unterdessen um geheimhaltungswürdige Vorgänge in einer der Gesell-

schaften der Gemeinde. Er sei allerdings „gern“ bereit, in der nächsten Gemeinderatssit-

zung unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Beweggründe des Beraterwechsels zu 

berichten. Johann Grander bittet um eine derartige Vorgangsweise. 

 

Dieses Protokoll enthält sieben Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 1. Juli 2014 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer: Gemeinderäte: 

 


































































